
 
 

 Anzeige einer öffentlichen Vergnügung (Art. 19 LStVG) 
 Antrag auf Sperrzeitverkürzung (§ 11 GastV) 
 Antrag auf Erlaubnis einer öffentlichen Vergnügung (Art. 19 LStVG) 

 
 
 

Bitte beachten:  
 
Die Anzeige ist rechtzeitig bei der Verwaltungsgemeinschaft Aub einzureichen. (bei kleineren Veranstaltungen mind. 2 Wochen vor 
der Veranstaltung; bei größeren und außergewöhnlichen Veranstaltungen, z. B. über mehrere Tage mind. 4 Wochen vorher.  
 
Gem. § 6 GastG ist mind. ein alkoholfreies Getränk nicht teurer zu verabreichen als das billigste alkoholische Getränk. Der 
Preisvergleich erfolgt hierbei auch auf der Grundlage des hochgerechneten Preises für einen Liter der betreffenden 
Getränke. 
 
 

Für Unannehmlichkeiten, die sich aus einer nicht rechtzeitigen oder nicht vollständig ausgefüllt  
abgegebenen Anzeige ergeben, übernimmt die Verwaltungsgemeinschaft Aub keine Haftung! 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Name des Veranstalters/Vereins bzw. Bezeichnung der juristischen Person oder des nicht rechtsfähigen Vereins 

 

Vertretungsberechtigte Person (Name, Vorname, Funktion) 

 

Anschrift 
 
 
Telefonnummer unter der ein Verantwortlicher während der Veranstaltung vor Ort erreichbar ist (Handynummer) 

 

 
 

Tag Datum Von (Uhrzeit) Bis (Uhrzeit) Anlass/Art der Vergnügung (z. B. Sommerfest, Beatabend) Eintritt in EUR (€) 

      

      

      

      

 
 

Zu Tag Unterhaltung durch (Name Band, Kapelle…) Barbetrieb 
vorgesehen? 

Zugangsbeschränkung für Personen unter 18 
Jahren wird gewährt durch: 

Motto (z. B. Musikalischer 
Frühschoppen) 

  □ ja/ □ nein   

  □ ja/ □ nein   

  □ ja/ □ nein   

  □ ja/ □ nein   

 
 

Zu Tag Ort und Anschrift Raumgröße 
in m² 

zugelassene 
Personenzahl 

Altersstruktur 
der Besucher 

Wie wird die Einhaltung der maximal 
zulässigen Besucherzahl gewährleistet? 

      

      

      

      

 
Ort, Datum 

 

Unterschrift des Veranstalters, bei Vereinen dessen Vertreter 

 

für Rückfragen tagsüber erreichbar unter Telefonnummer:     

 

 

Genehmigungsbehörde:  

 
Verwaltungsgemeinschaft Aub 
Marktplatz 1 
97239 Aub 
 


